
 

Vereinssatzung 

§1. Name und Sitz 

 Name, Eintragung 
Der am 01.07.2024 gegründete Verein führt den Namen Betonfreude 21. 
Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Ab dem Zeitpunkt der Eintragung führt 
der Verein den Rechtsformzusatz „e.V.“ 

 Geschäftsjahr 
Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 Sitz 
Der Verein hat seinen Sitz in Stuttgart.  

§2. Zweck des Vereins, Gemeinnützigkeit 

 Steuerbegünstigte Zwecke 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

 Vereinszweck 
Zweck des Vereins ist die Pflege des Skateboardsports. 

 Maßnahmen 
Der Zweck des Vereins wird insbesondere durch folgende Maßnahmen verwirklicht: 

 Die Errichtung und Pflege eines zweckmäßigen Outdoorskateparks auf der Fläche des ehe-
maligen P7 Parkhauses in Bad Cannstatt. Der Skatepark wird vorzugsweise aus Beton ge-
baut, woraus sich der Vereinsname ergibt. 

 Die Durchführung von Sportveranstaltungen und Workshops im Skateboardbereich. 
 Die Durchführung von geordnetem Trainingsbetrieb. 
 Das regelmäßige Veranstalten und die Teilnahme an Wettkämpfen. 
 Den konstruktiven Dialog zwischen Skateboardern und den städtischen Ämtern und Ein-

richtungen, um den Ausbau von Skateparks und die Förderung des Skateboardsports in 
Stuttgart weiter voranzutreiben. 

 

 Gemeinnützigkeit 
Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel 
des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten 
keine Zuwendung aus Mitteln des Vereins. Weiterhin darf keine Person durch Ausgaben, die dem 
Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt wer-
den. 



 

§3. Mitgliedschaft 

 Art der Mitglieder 
Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden. Für Minderjährige ist die 
Zustimmungserklärung der gesetzlichen Vertreter erforderlich. 

 Erwerb 
Der Antrag auf Mitgliedschaft ist schriftlich an den Vorstand zu stellen. Der Vorstand entscheidet 
über die Aufnahme nach freiem Ermessen. Die Ablehnung bedarf keiner Begründung. Gegen die 
Ablehnung steht dem Bewerber kein Rechtsmittel zu. 

 Beiträge 
• Die Mitglieder sind zur Entrichtung von einem Mitgliedsbeitrag verpflichtet. 
• Der Mitgliedsbeitrag ist innerhalb von zwei Wochen, nach Eintrittserklärung zu entrich-

ten. Andernfalls entfällt der Antrag zur Mitgliedschaft. 
• Mitgliedsbeiträge sind jeweils jährlich zu entrichten.  
• Die Höhe und Fälligkeit der Aufnahmegebühren und Beiträge werden durch den Vor-

stand bestimmt und in der Beitragsordnung festgelegt. 

§4. Beendigung der Mitgliedschaft 

 Grund 
Die Mitgliedschaft endet 

• bei natürlichen Personen durch deren Tod oder Verlust der Geschäftsfähigkeit; 
• bei juristischen Personen durch Verlust der Rechtsfähigkeit; 
• durch Austritt; 
• durch Ausschluss; 
• durch Streichung von der Mitgliederliste 

 Austritt 
Der Austritt eines Mitgliedes erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Der 
Austritt ist nur mit einer Frist von zwei Monaten zum 31.12. eines Geschäftsjahrs zulässig. 

 Ausschuss 
Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands mit sofortiger Wirkung aus wichtigem Grund aus 
dem Verein ausgeschlossen werden, wenn ein wichtiger Grund die Fortführung der Mitgliedschaft 
für den Verein oder seine Mitglieder unzumutbar erscheinen lässt. 
Ein Verstoß gegen die Vereinsinteressen liegt insbesondere vor, wenn das Mitglied: 

 den gewünschten Dialog innerhalb der Mitglieder durch unsachliche, beleidigende 
und/oder sonst herabsetzende Äußerungen in Wort und Schrift stört; 

 andere Mitglieder, Mitarbeitende oder Organe bzw. deren Mitglieder durch unangemessene 
Maßnahmen oder Äußerungen diskreditiert und in Verruf bringt, 

 vorhandene Möglichkeiten vereinsinterner Willensbildung und Kommunikation (z.B. E-
Mail-Verteiler, Internetforen) missbraucht; 

 vergleichbare Verhaltensweisen praktiziert, die nicht dem Vereinszweck dienen. 
 

Dem Mitglied ist vor seinem Ausschluss Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
Das Mitglied kann gegen den Ausschluss innerhalb einer Frist von einem Monat nach dem Zugang 
der Ausschlusserklärung die nächste ordentliche Mitgliederversammlung anrufen, die dann ab-
schließend entscheidet. 
Der Ausschluss ist wirksam, bis seine Unwirksamkeit rechtskräftig festgestellt ist. 



 

 Streichung von der Mitgliederliste 
Von der Mitgliederliste können Mitglieder gestrichen werden, die trotz Mahnung mit der Leistung 
ihres Mitgliedsbeitrags mehr als zwei Monate im Verzug sind oder wenn ihr Aufenthalt unbekannt 
ist. 

§5. Rechte und Pflichten der Mitglieder 

 Vereinsordnung 
Mit dem Antrag auf Mitgliedschaft erkennen die Mitglieder den Inhalt der Satzung und der sonsti-
gen Vereinsordnungen an. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Ziele und Interessen des Vereins zu 
unterstützen sowie die Beschlüsse und Anordnungen der Vereinsorgane zu befolgen. 

 Änderung von Daten 
Die Mitglieder sind verpflichtet, dem Vorstand eine ladungsfähige postalische Anschrift sowie eine 
E-Mail-Adresse mitzuteilen und den Vorstand über jede Änderung ihres Namens und/oder ihrer 
Adressdaten unverzüglich zu informieren. 

 Recht auf Mitgliederversammlung 
Jedes Mitglied darf an der Mitgliederversammlung teilnehmen und hat gleiches Stimm- und Wahl-
recht in der Versammlung. 

§6.  Organe des Vereins 

 Die Organe des Vereins sind 
 der Vorstand und 
 die Mitgliederversammlung 

§7. Vorstand 

 Anzahl der Vorstandsmitglieder 
Der Vorstand iSd § 26 BGB besteht aus 

 der 1. Vorsitzenden; 
 der 2. Vorsitzenden; 
 der 3. Vorsitzenden; 
 der Kassenwart  

 Vertretungsberechtigung 
Vertretungsberechtigt ist jedes Vorstandsmitglied. Durch Beschluss der Mitgliederversammlung 
können Vorstandsmitglieder von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden. 

 Aufgaben 
Der Vorstand führt die Geschäfte und vertritt den Verein in sämtlichen Angelegenheiten gerichtlich 
und außergerichtlich. Darüber hinaus hat er insbesondere folgende Aufgaben: 
• Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung; Aufstellung der Tagesordnung; 
• Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung; 
• Führen der Bücher; 
• Erstellung des Haushaltsplans, des Jahresabschlusses und des Jahresberichtes; 
• Entscheidung über Abschluss u. Kündigung von Dienst- u. Arbeitsverträgen; 
• Ausübung des Weisungsrechtes gegenüber Mitarbeitern; 
• Beschlussfassung über die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern; 
• Der Vorstand kann redaktionelle Satzungsänderungen beschließen, die durch das Vereinsregister 
oder die Finanzbehörde verlangt wurden. 



 

 Wahl 
Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von einem Jahr 
gewählt. Wählbar sind nur Vereinsmitglieder. Wiederwahl ist möglich. Die Vorstandsmitglieder 
werden von der Mitgliederversammlung pro Amt im gesonderten Wahlgang bestimmt. Die jeweils 
amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit so lange im Amt, bis ihre 
Nachfolger gewählt sind. Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf der Amtszeit aus, können die 
verbliebenen Vorstandsmitglieder bis zur nächsten Mitgliederversammlung ein Ersatzmitglied in 
den Vorstand kooptieren. Maximal dürfen zwei Vorstandsmitglieder kooptiert werden. 

 Vergütung 
Die Vorstandsmitglieder sind grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Sie haben Anspruch auf Ersatz der 
ihnen entstandenen angemessenen Aufwendungen. Die Mitgliederversammlung kann für einzelne 
oder alle Vorstandsmitglieder eine angemessene Vergütung in Höhe der jeweils gültigen Vergütung 
für die Ehrenamtspauschale iSd § 3 Nr. 26a EStG beschließen. 

 Beschlussfassung 
Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Vorstandssitzungen, die von dem 1. Vorsitzenden, bei des-
sen Verhinderung von dem 2. Vorsitzenden, in Textform einberufen werden. In jedem Fall ist eine 
Einberufungsfrist von einer Woche einzuhalten. Die Vorstandssitzungen können alternativ als vir-
tuelles Treffen abgehalten werden. Das virtuelle Vorstandstreffen erfolgt durch Einwahl aller Teil-
nehmer in eine Video- oder Telefonkonferenz. 
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder, darunter der 1. Vor-
sitzende oder der 2. Vorsitzende, anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit 
der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 1. Vorsit-
zenden. 
Ein Vorstandsbeschluss kann in Textform gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zu-
stimmung zu der zu beschließenden Regelung erklären. 

 Haftungsbeschränkung 
Die Vorstandsmitglieder haften dem Verein gegenüber nur für vorsätzliches oder grob fahrlässiges 
Verhalten. Werden Vorstandsmitglieder aufgrund ihrer Vorstandstätigkeit von Dritten in Anspruch 
genommen, stellt der Verein das betroffene Mitglied des Vorstands von diesen Ansprüchen frei, 
sofern das Vorstandsmitglied nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig handelte.  

 Geschäftsführung 
Der Vorstand kann für die Mittelverwaltung einen (oder mehrere) Geschäftsführer (sog. besonderer 
Vertreter nach § 30 BGB) für die Dauer von drei Jahren bestellen. Dieser ist berechtigt, an den 
Sitzungen des Vorstands teilzunehmen.  
Zur Erledigung der Geschäftsaufgaben und zur Führung der Geschäftsstelle ist der Vorstand er-
mächtigt, hauptamtlich Beschäftigte anzustellen. Für die Entscheidung über Vertragsbeginn, Ver-
tragsinhalt und Vertragsende ist der Vorstand gem. § 26 BGB zuständig. 

 Kassenprüfung 
Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von einem Jahr eine Person zum Kassenwart. Wie-
derwahl ist zulässig. 
Der Kassenprüfer hat die Kasse des Vereins einschließlich der Bücher und Belege mindestens ein-
mal im Geschäftsjahr sachlich und rechnerisch zu prüfen und dem Vorstand jeweils schriftlich Be-
richt zu erstatten. Die Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung einen Prüfungsbericht 
und beantragen bei ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die Entlastung des Schatzmeis-
ters sowie der übrigen Vorstandsmitglieder. Kassenprüfer nehmen ihre Aufgaben gewissenhaft und 
unparteiisch wahr und sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. 
Der Vorstand ist verpflichtet, den Kassenprüfer die zur Prüfung erforderlichen Unterlagen zugäng-
lich zu machen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 



 

§8.  Mitgliederversammlung 

 Häufigkeit 
Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt.  
Des Weiteren muss eine außergewöhnliche Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn das 
Interesse des Vereins es erfordert oder wenn 1/5 der Mitglieder es schriftlich unter Angabe der 
Gründe beim Vorstand beantragt. 

 Einberufung und Tagesordnung 
Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand in Textform per Mail unter Angabe der Tagesord-
nung einberufen. Die Einladungsfrist zu jeder Mitgliederversammlung beträgt mindestens 1 Monat. 
Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der er-
schienenen Mitglieder beschlussfähig. 

 Versammlungsleitung 
Die Versammlung wird von einem vertretungsberechtigten Vorstandsmitglied geleitet. Ist der Vor-
stand verhindert, so bestimmt die Mitgliederversammlung einen Versammlungsleiter. 
Anträge zur Ergänzung der Tagesordnung können von jedem volljährigen Vereinsmitglied sowie 
dem Vorstand eingereicht werden. Anträge müssen in schriftlicher Form, zwei Wochen vor der 
Mitgliederversammlung beim Vorstand des Vereins eingehen. 

 Beschlussfassung 
Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gül-
tigen Stimmen erfasst. Zur Änderung der Satzung, zur Zweckänderung und zur Auflösung des Ver-
eins ist eine Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen erforderlich. 
Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich oder für ein Mitglied unter 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht ausgeübt werden. 
Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom jeweili-
gen Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. 
Die Art der Abstimmung (offen/geheim) wird grundsätzlich vom Versammlungsleiter bestimmt. 
Sofern 1/5 der erschienenen Mitglieder dies verlangt, erfolgt die Abstimmung schriftlich und ge-
heim. 

 Wahlen 
Für Wahlen gilt Folgendes: Hat im ersten Wahlgang kein Kandidat die Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen erreicht, findet eine Stichwahl zwischen den Kandidaten statt, welche die beiden 
höchsten Stimmenzahlen erreicht haben. 

 Aufgabenbereiche 
Die Mitgliederversammlung ist zuständig für 

 die Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder; 
 die Wahl der Kassenprüfer; 
 die Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplans für das nächste Ge-

schäftsjahr; 
 die Entgegennahme des Jahresberichts und die Entlastung des Vorstands; 
 die Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit des Jahresbeitrages (eventuell Auslagerung in 

Gebührenordnung) 
 die Beschlussfassung über Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins. 

 Protokoll 
Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom Versamm-
lungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist. 
Jedes Vereinsmitglied ist berechtigt, das Protokoll einzusehen. 



 

§9. Beschlussfähigkeit 

 Beschlussfähigkeit 
Beschlussfähig ist jede ordnungsgemäß berufene Mitgliederversammlung. 

 Anwesenheit 
Zur Beschlusserfassung über eine Auflösung des Vereins (§ 41 BGB) ist die Anwesenheit von 2/3 
der Vereinsmitglieder erforderlich. 

 Zweite Versammlung 
Ist eine zur Beschlussfassung über die zur Auflösung des Vereins berufene Mitgliederversammlung 
nach Absatz 2 nicht beschlussfähig, so ist der Ablauf von vier Wochen seit dem Versammlungstag 
eine weitere Mitgliederversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. 
Die weitere Versammlung darf frühestens 2 Monate nach dem ersten Versammlungstag stattfinden, 
hat aber jedenfalls spätestens 4 Monate nach diesem Zeitpunkt zu erfolgen. 

 Die neue Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Vereinsmitglieder be-
schlussfähig. Diese Regelung gilt auch für die Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins. 

§10. Auflösung des Vereins 

 Versammlung 
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederver-
sammlung beschlossen werden 

 Mehrheit 
Der Beschluss bedarf einer Anwesenheit von zwei Dritteln der Vereinsmitglieder 

 Liquidation 
Die Liquidation erfolgt durch den Vorstand (§ 7 der Satzung) 

 Vermögen bei Auflösung des Vereins 
Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 
das Vermögen der Körperschaft an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere 
steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für die Förderung von Kunst und Kultur (§ 52 
Abs. 2 Nr. 5 AO) 
 
 
Stuttgart, 16.04.2025 
 


